
 

 

Bebauungsplan „Westlich Sandgrubenstraße“ Nr. 87 
 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
Stand: Erneute Öffentliche Auslegung (Anschreiben vom 24.07.2020, Frist 28.08.2020) 
 
 Träger öffentlicher Belange Umwelt- 

bezog. 
Stellung. 
vom 

Hinweise 
Anregungen
Bedenken 

 

01 
Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 21 
Raumordnung 

X 29.07.2020   

02 
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau 

X 03.08.2020 Hinweis  

03 Regionalverband Heilbronn-Franken X 20.08.2020   

04 LRA – Bau- und Umweltamt X 28.08.2020 Hinweis  

05 Stadt Crailsheim, Untere Verkehrsbehörde     

06 Stadt Crailsheim, Stadtbrandmeister     

07 Eisenbahn-Bundesamt Stuttgart X 28.07.2020 Hinweis  

08 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien X 27.08.2020 Hinweis  

09 Stadtwerke Crailsheim X 28.07.2020 Hinweis  

10 Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe X 31.07.2020   

11 Zweckverband Nordostwasserversorgung NOW X 29.07.2020   

12 Bundesnetzagentur     

13 Deutsche Telekom Technik GmbH X 26.08.2020 Hinweis  

14 unitymedia kabel bw X 30.07.2020   

15 Gemeindeverwaltung Frankenhardt     

16 Gemeindeverwaltung Satteldorf     

17 Gemeindeverwaltung Stimpfach X 27.07.2020   

18 Stadtverwaltung Ilshofen     

19 Schwäbischer Albverein e. V.     

 

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich; nb=nicht berührt/betroffen 

 
 
Öffentliche Auslegung vom 27.07.2020 bis 28.08.2020 
 
Es wurden keine Stellungnahmen von Seiten der Bürgerschaft vorgebracht.  
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02-Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vom 03.08.2020: 
 

 

 

Stellungnahme vom 01.04.2019: 
 

 

 

Stellungnahme vom 24.04.2018: 
 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Stellungnahme vom 01.04.2019 wurde im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bereits wie folgt 

behandelt: 
 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise wurden in den Textteil, Abschnitt II (Hinweise),  

Punkte E (Geotechnik) und F (Baugrund) übernommen.  
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03-Regionalverband Heilbronn-Franken vom 20.08.2020: 
 

 

 

Stellungnahme vom 20.03.2019: 
 

 

 

Stellungnahme vom 26.04.2018: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Bezogen auf die Stellungnahme vom 20.03.2019 wurde unter Punkt 4 der 

Begründung zum Bebauungsplan (Flächenbilanz und Bedarfsnachweis) ein 

Bedarfsnachweis erbracht. 

 

 

Die Stellungnahme vom 20.03.2019 wurde im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
bereits wie folgt behandelt: 

 

Kenntnisnahme. Die natürlichen Erholungsvoraussetzungen werden durch 

die Bebauung des Grundstückes nicht beeinträchtigt, da das Grundstück 

auch bisher schon als Acker genutzt wurde und keine eigene 

Erholungsfunktion besaß. Regional bedeutsame Kulturdenkmale sind in der 

näheren Umgebung nicht vorhanden. Zusammenfassend kann man sagen, 

dass das Vorbehaltsgebiet Erholung nicht beeinträchtigt wird. 

 

Kenntnisnahme. Aussagen zum Bedarf sind auf Ebene des FNP zu treffen. 

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13b 

BauGB handelt, kann der Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 

Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der 

Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist (§ 13 b BauGB).  

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Mindestbruttowohndichte für Mittelzentren 

von 60 EW /ha laut Plansatz 2.4.0. wird eingehalten. Dies wurde in der 

Begründung unter Punkt 4 „Flächenbilanz“ dargelegt.  
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04-Landratsamt Schwäbisch Hall vom 28.08.2020: 
 

 

 

Stellungnahme vom 23.04.2019: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Stellungnahme vom 23.04.2019 wurde im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bereits wie folgt 

behandelt: 
 

 

Wird zur Kenntnis genommen.  

 

Begrünungsmaßnahmen wurden in Form von extensiver Dachbegrünung 

auf Flach- und Pultdächern, Pflanzgeboten für die Anpflanzung von 

Bäumen, die Begrünung von Carportwänden und die Einfriedung mittels 

Hecken, im Bebauungsplan festgesetzt. 
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07 - Eisenbahn-Bundesamt Stuttgart vom 28.07.2020: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme vom 28.07.2020 wurden bereit im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belage 

(Stellungnahme vom 27.02.2019) vorgebracht und wie folgt behandelt: 
 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Flächen für den Bahnbetrieb sowie Bahnanlagen werden durch die Planung 

nicht berührt. 
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08 – Deutsche Bahn AG vom 27.08.2020: 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Vorgaben bezüglich Abwässer und Oberflächenwässer werden erfüllt.  

 

 

Die Inhalte zu Emissionen, der Beeinflussung von Monitoren, 
medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische 
Felder empfindliche Geräte, Beleuchtungsanlagen und Anpflanzungen im 
Grenzbereich entlang der Bahnanlagen wurden bereit im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Stellungnahme vom 08.03.2019) vorgebracht und wie folgt behandelt: 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 

 

Wird zur Kenntnis genommen. Die geplante Bebauung befindet sich 

zwischen 45 bis 70 m Abstand zu den bestehenden Bahnanlagen. Von 

unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke ist nicht auszugehen.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. Durch die Anordnung der Carports an der 

Grundstücksgrenze des Flst. Nr. 1607/1 in einer Höhe nach Westen von 3 m 

und nach Osten von 5 m sind die Beleuchtungsanlagen der Parkplätze 

weitgehend zum Bahngelände hin abgeschirmt und durch die Tiefgarage 

sind Blendwirkungen eher unwahrscheinlich.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. Das Flst. Nr. 1607/1 befindet sich nicht im 

Grenzbereich der Bahnanlage. Es befindet sich noch das Flst Nr. 1608/1 

dazwischen. Dieses befindet sich nicht im Abgrenzungsbereich des 

Bebauungsplans. 
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09 – Stadtwerke Crailsheim vom 28.07.2020: 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Inhalte der Stellungnahme vom 28.07.2020 wurden bereit im Rahmen 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belage 

(Stellungnahme vom 15.04.2019) vorgebracht und wie folgt behandelt: 
 

 

Abteilung Strom 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Abteilung Wasser + Gas 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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13 – Deutsche Telekom Technik GmbH vom 24.08.2020: 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Stellungnahme wird an das Ressort 9 – Tiefbau weitergeleitet. 
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